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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

17.09.1990 

Geschäftszahl 

89/15/0048 

Rechtssatz 

Eine unselbständige Nebenleistung ist dann anzunehmen, wenn sie im Vergleich zur Hauptleistung 
nebensächlich ist, mit ihr eng zusammenhängt und in ihrem Gefolge üblicherweise vorkommt. Die Merkmale 
der Nebensächlichkeit und des engen Zusammenhanges der Nebenleistung mit der Hauptleistung sind als erfüllt 
anzusehen, wenn die Nebenleistung die Hauptleistung ermöglicht, abrundet oder ergänzt (Hinweis E 17.12.1973, 
643/73, E 5.4.1984, 83/15/0045, VwSlg 5880 F/1984). Maßgeblich ist der Leistungsvorgang und nicht, ob die 
Leistungen auf ein und demselben Vertrag beruhen und ob das Entgelt für jede einzelne Leistung oder als 
Gesamtentgelt berechnet wurde (Hinweis E 4.4.1974, 1718/73). 

Beachte 

Besprechung in: 

ÖStZB 1991, 246; 


